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Muster-Betreuungsvertrag 

zwischen 

 

der Heilpädagogische Einrichtungen der Lebenshilfe gemeinnützige GmbH, Kastanienplatz 27, 
37412 Herzberg am Harz  

- im folgenden auch „Träger“ genannt - 

 
und 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

- Eltern/Personensorgeberechtigte – 

 

wird für das Kind _____________________________ geb. am _______________________ 

auf Grundlage der vorliegenden Anmeldung vom                                _____________________ 

nachfolgender Betreuungsvertrag geschlossen: 
 
 
Aufnahme des Kindes 
 
Das o. g. Kind wird ab   ________________________       an Schultagen nachmittags durch 
Mitarbeitende des Trägers betreut. 
 
 
1. Betreuungszeiten und -ort 

Die Regelbetreuungszeit in der sonstigen Kindertageseinrichtung findet an Schultagen montags 
bis freitags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Grundschule Hattorf, Schul-
str. 2, 37197 Hattorf am Harz statt. Ab 15.00 Uhr ist an Betreuungstagen eine Abholung des be-
treuten Kindes grundsätzlich und nach vorheriger Absprache möglich. 
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2. Aufnahmebedingungen/Beendigung des Betreuungsvertrages 

 
2.1 Das pädagogische Konzept und die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das regionale 

Landesamt für Schule und Bildung sind Bestandteil des Betreuungsvertrages. 
 
2.2 Eine Mittagsverpflegung für die betreuten Kinder erfolgt nicht von Seiten des Trägers. 
 
2.3 Die Eltern/Personenberechtigten erkennen die Aufnahmebedingungen und die Verpflichtung 

zur Zahlung des Betreuungsentgeltes in Höhe von monatlich 90,-- EUR pauschal für alle 12 
Monate des Schuljahres (01.08. – 31.07.) an.  

 
2.4 Das monatliche Betreuungsentgelt ist verbindlich mittels Erteilung eines SEPA-Lastschrift-

mandates an den Träger zu bezahlen. Der Einzug des Trägers erfolgt regelmäßig zum 20. 
eines jeden Monats zu Lasten des im SEPA-Mandats genannten Kontos. 

 
2.5 Der Betreuungsvertrag ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ohne 

Angabe von Gründen kündbar. Das Vertragsverhältnis endet automatisch zum Ende des 
Monats in dem das Kind die Grundschule Hattorf verlässt. 

 
 

3. Datenschutz 

Den Eltern/Personensorgeberechtigen ist bekannt, dass im Rahmen des abgeschlossenen Be-
treuungsvertrages personenbezogene Daten über das Kind und die Eltern/ Personensorgebe-
rechtigten gespeichert werden. Diese Daten unterliegen den Bestimmungen des Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetzes. 

 

Herzberg am Harz, _______________   Hattorf am Harz, ____________________ 
 
 
Heilpädagogische Einrichtungen der  
Lebenshilfe gemeinnützige GmbH 
 
 

____________________________    __________________________________ 
     Unterschrift             Unterschrift/en Eltern/Personensorgeberechtigte 

 
 
 
 
 
 


